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Satzung der Stadt Duisburg über die Geld-
leistung in der Kindertagespflege vom 
27.06.2024

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
10.06.2024 die nachfolgende Satzung beschlossen.

Die Satzung beruht auf:

-	� § 23 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch in der 
Fassung vom 21.12.2022

-	� §§ 86 ff. Sozialgesetzbuch - Achtes Buch in 
der Fassung vom 21.12.2022

-	� Kinderbildungsgesetz NRW in der Fassung 
vom 01.08.2022

§ 1 Geltungsbereich

Das Jugendamt gewährt allen Kindertagespflege- 
personen eine Geldleistung für Kinder, deren El-
tern ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Duisburg 
haben. Die Zuständigkeit richtet sich gemäß  
§§ 86 ff. SGB VIII nach dem gewöhnlichen Auf-
enthalt der Eltern. 

§ 2 Laufende Geldleistung

(1) Grundsätze

Für die Kindertagespflege, für die das Jugendamt 
Duisburg nach §§ 86 ff. SGB VIII zuständig ist,  
wird eine laufende Geldleistung durch die Stadt 
Duisburg gezahlt, sofern und solange die gesetz-
lichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Der 
Antrag auf Geldleistung ist auf der Homepage 
der Stadt Duisburg hinterlegt. Der Umfang der 
Betreuungszeiten für jedes Kind richtet sich aus-
schließlich nach dem Wunsch- und Wahlrecht der 
Personensorgeberechtigten. 

Die Bewilligung der Geldleistung beginnt ab dem 
Tag, der im Antrag auf Geldleistung im Einverneh-
men mit der Kindertagespflegeperson und den 
Personensorgeberechtigten des zu betreuenden 
Kindes als Beginn der tatsächlichen Betreuung 
ausgewiesen und mit den entsprechenden Unter-
schriften bestätigt wird. 
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Sofern die Betreuung eines Kindes bis zum 5. Ka- 
lendertag eines Monats beginnt, kann die Geld- 
leistung ab dem 1. Tag des Monats gezahlt wer-
den. Entsprechend muss der Antrag auf Geldleis-
tung ausgefüllt sein. Dementsprechend wird der 
Elternbeitrag erhoben.

Bei Beendigung des Betreuungsverhältnisses wird 
die laufende Geldleistung in der Regel noch bis 
zum Ende des Kalendermonats gezahlt, in dem 
das Kind letztmalig tatsächlich betreut wurde. 

Die Kindertagespflegeperson ist verpflichtet, das 
Betreuungsverhältnis unverzüglich schriftlich mit  
dem entsprechenden Vordruck als beendet an- 
zuzeigen. Dieser ist auf der Homepage der Stadt  
Duisburg hinterlegt und ist zwingend zu verwen- 
den. 

Das Jugendamt ist in Ausnahmefällen berechtigt,  
die Auszahlung der Geldleistung mit sofortiger 
Wirkung einzustellen. Hierzu gehören insbeson-
dere der sofortige Entzug der Pflegeerlaubnis  
oder die sofortige Kündigung eines Betreuungs- 
verhältnisses im beidseitigen Einvernehmen zwi- 
schen Kindertagespflegeperson und Personensor- 
geberechtigten.

Die Kündigungsfristen in dem privatrechtlichen 
Betreuungsvertrag zwischen der Kindertagespfle-
geperson und den Personensorgeberechtigten 
sind für den Anspruch auf Geldleistung gegen  
die Stadt Duisburg rechtlich unerheblich.

Änderungen im Umfang der Betreuungszeiten  
werden zum folgenden Monatsanfang berück- 
sichtigt.

Die Geldleistung wird vollumfänglich ab dem  
ersten Tag der Betreuung gezahlt, wenn der 
Jugendhilfeträger Kenntnis von der Betreuung 
hatte und die Voraussetzungen zur Betreuung 
entsprechend der aktuellen Fassung der Satzung 
und Richtlinie der Stadt Duisburg erfüllt sind.  
Die gesetzlichen Voraussetzungen nach dem  
SGB VIII bleiben hiervon unberührt. 
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den Anteil der Förderleistung ausgewiesen 
wird. Die Stadt Duisburg behält sich den 
Widerruf dieser Erhöhung ausdrücklich vor. 

Die Geldleistung wird gemäß § 37 Abs. 1  
und 2 KiBiz jährlich vom Land unter Be-
rücksichtigung der tatsächlichen Kosten- 
entwicklung angepasst. Die Anpassung 
wird in jedem Dezember unter Berücksich-
tigung der Entwicklung von Personal- und 
Sachkosten auf der Basis von Jahreswerten 
über eine einheitliche Fortschreibungsrate 
festgesetzt. Die Anpassung der Finanzie-
rung erfolgt zum darauffolgenden Kinder-
gartenjahr. Die Erhöhung der Geldleistung 
wird jeweils hälftig auf die Förderleistung 
und auf den Sachaufwand umgelegt.

Um die Geldleistung einheitlich zu erhöhen, 
wird zu Gunsten der Kindertagespflegeper-
son eine wöchentliche Betreuungszeit von 
15 Stunden der Berechnung zu Grunde ge-
legt. Die daraus resultierende Anpassung 
der Geldleistung pro Stunde und Kind wird 
mithilfe folgender Formel berechnet:

Kindpauschale neu - Kindpauschale alt = 
Erhöhung im Jahr

Erhöhung im Jahr : 12 Monate = monatliche 
Erhöhung

15 Wochenstunden x 13 : 3 = 65 Stunden 
im Monat 

Monatliche Erhöhung : 65 = Erhöhung 
durch die Anpassung der Finanzierung

(4) Förderleistung / Sachaufwand

In der Geldleistung pro Stunde und Kind 
ist eine angemessene Pauschale für die 
Förderleistung enthalten, die sich aufgrund 
der Qualifizierung der Kindertagespflege-
person ergibt.

Ebenfalls beinhaltet die Geldleistung pro  
Stunde und Kind eine angemessene Pau- 
schale für den Sachaufwand. Ab dem 
01.01.2024 beträgt der Sachaufwand 2,30 € 
pro Stunde und Kind. 

Der Begriff „Sachaufwand“ bezieht sich 
auf die Ausgaben, die für die Betreuung 
des Kindes oder im Zusammenhang mit der 
Kindertagespflege anfallen. 

rungsleistungen werden vom Jugendamt 
bewilligt. 

Es ist zu beachten, dass alle Anträge un-
verzüglich gestellt werden müssen, da eine 
rückwirkende Zahlung vor Antragseingang 
beim Jugendamt Duisburg nicht möglich 
ist. 

Kindertagespflegepersonen, die in einem 
Arbeitsverhältnis stehen, haben keinen An-
spruch auf Geldleistung nach § 23 Abs. 2  
Nr. 3 und 4 SGB VIII.

Sobald eine Kindertagespflegeperson ein 
Kind oder mehrere Kinder aus anderen Ju- 
gendamtsbereichen betreut, ist dies un-
verzüglich dem Jugendamt schriftlich oder 
in Textform (z.B. E-Mail) mitzuteilen. Zu 
den Angaben gehören zwingend Name, 
Vorname, Geburtsdatum und Anschrift des 
Kindes sowie Anschrift der Personensorge-
berechtigten. Diese Mitteilung sichert unter 
anderem den interkommunalen Ausgleich 
gemäß § 49 Abs. 3 KiBiz.

(3) Höhe der laufenden Geldleistung

Die Höhe der gezahlten Geldleistung un-
terteilt sich in angemessene Kosten für den 
Sachaufwand gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB 
VIII und einen Betrag zur Anerkennung der 
Förderleistung gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 2 
SGB VIII.

Die Höhe der Geldleistung richtet sich nach 
der tatsächlich geleisteten Betreuungszeit 
des Kindes und der nachgewiesenen Quali- 
fizierung der Kindertagespflegeperson.

Der monatliche Endbetrag pro Kind und 
Stunde wird mithilfe folgender Formel be- 
rechnet:

Wöchentliche Betreuungsstunden + 1 
Stunde mittelbare Bildungs- und Betreu-
ungsarbeit x Stundensatz x 13 Wochen : 3 
Monate = Entgeltsumme Geldleistung pro 
Kind/Monat

Die Geldleistung unterliegt zum beginnen-
den Kindergartenjahr ab dem 01.08. einer 
freiwilligen Erhöhung durch das Jugendamt 
um 1 %, angerechnet auf die Summe der 
Geldleistung pro Stunde und Kind, die auf 

(2) Umfang der laufenden Geldleistung

Der Umfang der laufenden Geldleistung 
richtet sich nach § 23 Abs. 2 SGB VIII so-
wie den nachfolgenden Bestimmungen.

Die laufende Geldleistung gemäß § 23 SGB 
VIII beinhaltet:

1.	� Die Erstattung der angemessenen Kos-
ten, die der Kindertagespflegeperson 
als Sachaufwand entstehen. 

2.	 Die Anerkennung der Förderleistung.

3.	� Die Erstattung nachgewiesener Auf- 
wendungen für Beiträge zu einer an- 
gemessenen Unfallversicherung.

4.	� Die hälftige Erstattung der nachge-
wiesenen Aufwendungen zu einer 
angemessenen Alterssicherung.

5.	� Die hälftige Erstattung der nachgewie- 
senen Aufwendungen zu einer ange- 
messenen Kranken- und Pflegeversi- 
cherung.

Für die mittelbare Bildungs- und Betreu-
ungsarbeit gemäß § 24 Abs. 3 Nr. 6 KiBiz 
wird eine volle Stunde für jedes zugeordne- 
te Kind pro Woche in Höhe der bewilligten 
Geldleistung gewährt.

Die Erstattung nachgewiesener Aufwen-
dungen für Beiträge zu einer angemesse-
nen Unfallversicherung, Kranken- und  
Pflegeversicherung sowie Alterssicherung 
sind separat zu beantragen. Der entspre-
chende Antrag ist auf der Homepage der 
Stadt Duisburg hinterlegt. Alle Beitragsbe-
scheide der Kranken- und Pflegeversiche-
rung sowie Alterssicherung sind unverzüg-
lich an das Jugendamt zu senden. 
Die Berechnungsgrundlage und Voraus- 
setzung für die anteilige Erstattung der 
nachgewiesenen Aufwendungen zu einer  
angemessenen Unfallversicherung, Kran- 
ken- und Pflegeversicherung sowie Alters- 
sicherung ist die Gewährung der Geldleis-
tung der Stadt Duisburg an die Kinder- 
tagespflegeperson, die aus öffentlich finan- 
zierter Kindertagespflege resultiert. Die Un- 
fallversicherung wird mit einer Höchstver- 
sicherungssumme in Höhe von 46.000,00 €  
übernommen. Alle benannten Versiche-
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Zum Sachaufwand gehören unter anderem:  
Reinigung der Räume, Wäschereinigung, 
Betriebsmittel für Büro und Verwaltung, 
Erhaltungsaufwand, kinderbezogene Ein-
richtungsgegenstände (Beschaffung, Ersatz 
und Erhaltung), Spiel- und Beschäftigungs-
material, Hygienebedarf, Gebäude- und 
Hausratversicherung sowie Betriebsunter-
brechungsversicherung, Verbrauchskosten 
wie z.B. Miete, Strom, Wasser, Heizung und/ 
oder Müllgebühren.

Die Höhe der Geldleistung ist den Anhän-
gen zu entnehmen. 

(5) Entgeltleistung

Die Kindertagespflegepersonen erhalten, 
entsprechend ihrer nachgewiesenen Qua-
lifizierung(en), anhand von vier Qualifizie-
rungsstufen die Geldleistung:

Qualifizierung I

Kindertagespflegepersonen mit einem 
Abschluss nach dem DJI-Curriculum

Pädagogische Fachkräfte* ohne eine Quali- 
fizierung nach dem DJI-Curriculum

Kinderpfleger*innen, die in ihrer Berufsaus-
bildung den ersten Teil der QHB-Qualifizie-
rung (tätigkeitsvorbereitende Grundqualifi-
zierung über 160 UE) absolviert haben 

Kindertagespflegepersonen mit Zertifikat 
des Bundesverbandes für Kindertagespfle-
ge, die über den ersten Teil der QHB-Quali-
fizierung verfügen
 
Qualifizierung II	

Pädagogische Fachkräfte* mit der 80-stün- 
digen Qualifizierung nach dem DJI-Curri- 
culum

Kindertagespflegepersonen mit dem aner-
kannten Abschluss der U3-Fachkraft

Qualifizierung III	

Anerkannter Abschluss mit QHB-Zertifikat 
des Bundesverbandes für Kindertagespfle-
ge (300 UE)
	

Mietkostenzuschuss kann nur den Kinder-
tagespflegepersonen auf Antrag gewährt 
werden, die für die Betreuung von Kindern 
geeignete Räumlichkeiten angemietet ha-
ben und die Aufwendungen, die aus dem 
Mietverhältnis entstehen, selbst tragen.  
Die Nutzung der Räumlichkeiten dient aus- 
schließlich der Betreuung von Kindern in 
der Kindertagespflege. Es müssen mehr als 
die Hälfte der Betreuungsplätze für die Be-
treuung von Kindern, die dem Zuständig-
keitsbereich der Stadt Duisburg zuzuord-
nen sind, von der Kindertagespflegeperson 
genutzt werden. 

Die Kindertagespflegeperson muss diese 
Räumlichkeiten der Kindertagespflege 
selbst nutzen und im (Unter-)Mietverhält- 
nis stehen (Ausnahme siehe § 4 Anstel- 
lungsträger). 

Die Entscheidung über die Kostenübernah-
me und die Einschätzung über die Ange-
messenheit der Höhe der Mietkosten bei 
Neueröffnungen obliegt dem Jugendamt. 
Richtschnur für eine angemessene Kaltmie- 
te ist der ortsübliche Mietspiegel, maximal  
9,20 €/qm. Bei neun Plätzen in einer Groß- 
tagespflege werden maximal 1.160,00 € 
Miete erstattet. Bei fünf Plätzen in einer 
außerhäusigen Kindertagespflege werden 
maximal 644,00 € erstattet.

Kindertagespflegepersonen, die im Zu- 
ständigkeitsbereich der Stadt Duisburg 
innerhäusig betreuen, erhalten einen mo-
natlichen Mietkostenzuschuss in Höhe von 
100,00 €. Es müssen mehr als die Hälfte 
der Betreuungsplätze für die Betreuung 
von Kindern, die dem Zuständigkeitsbe-
reich der Stadt Duisburg zuzuordnen sind, 
von der Kindertagespflegeperson genutzt 
werden. Kindertagespflegepersonen, die 
außerhalb der Stadt Duisburg ein dem 
Zuständigkeitsbereich der Stadt Duisburg 
zuzuordnendes Kind betreuen, erhalten  
keinen Mietkostenzuschuss für ihre Räum- 
lichkeiten.

Für im Eigentum stehende Räumlichkeiten 
(Grundbucheintragung) wird kein Miet- 
kostenzuschuss in vollem Umfang gewährt, 
auch wenn diese die Voraussetzungen einer 
Großtagespflege oder außerhäusigen Kin- 
dertagespflege erfüllen. In diesem Fall er- 
hält die Kindertagespflegeperson einen 

Qualifizierung IV	

Pädagogische Fachkräfte* mit der 80-stün-
digen QHB-Qualifizierung

Kindertagespflegepersonen mit QHB-Zer-
tifikat des Bundesverbandes für Kinderta-
gespflege (300 UE) und dem anerkannten 
Abschluss der U3-Fachkraft 

*Pädagogische Fachkräfte müssen den 
Vorgaben der Personalverordnung des Lan-
des NRW in der jeweils gültigen Fassung 
entsprechen. 

Für eine Betreuung am Wochenende (ab 
vier Stunden durchgehende Betreuungs-
zeit) erhalten die Kindertagespflegeperso-
nen zuzüglich zum regulären Stundensatz 
eine Pauschale in Höhe von 25,00 € pro 
Kind und Betreuungstag. Übernachtungen 
werden nach der jeweiligen Qualifizierung 
pro Stunde und Kind vergütet.

§ 3 Sonderleistungen / freiwillige Leis-
tungen der Stadt Duisburg

(1) Mietkostenzuschuss 

Eine Übernahme der Mietkosten ist nur im 
Einzelfall und nach Prüfung jugendhilfepla-
nerischer Aspekte möglich. Es handelt sich 
hierbei um eine freiwillige Zusatzleistung 
des Jugendamtes. 

Alle drei folgenden Voraussetzungen müs-
sen bei Großtagespflegen und außerhäusi-
gen Kindertagespflegen erfüllt sein:

1.	� Bedarf an Betreuungsplätzen, welcher 
durch die Jugendhilfeplanung bestätigt 
werden muss.

2.	� Eine durch das Amt für Baurecht und 
betrieblichen Umweltschutz erteilte  
Bauabnahme im Rahmen einer Nut-
zungsänderung mit abschließender 
Bauzustandsbesichtigung.

3.	� Die Kindertagespflegeperson verfügt 
über das Bundeszertifikat nach dem 
QHB oder die Kindertagespflegeperson 
kann das Bundeszertifikat nach DJI-Cur-
riculum nachweisen und war bereits vor 
dem 01.08.2022 in Duisburg tätig.
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gezählt und zurückgefordert. Kindertages- 
pflegepersonen, die an einem Arbeitstag 
vor und einem Arbeitstag nach Feiertagen, 
Brauchtumstagen und Wochenenden Aus- 
falltage haben (ab dem 46. Ausfalltag) 
haben keinen Anspruch auf Bezahlung für 
diese genannten Tage.
Entgeltsumme Geldleistung pro Kind/Mo-
nat : 30 Tage = Rückforderungssumme pro 
Tag 

Rückforderungssumme pro Tag x Ausfall- 
tage = Endsumme Rückforderung

Wurde die Betreuung eines gesamten Ka- 
lendermonats nicht angeboten, wird die 
gesamte Geldleistung für diesen Monat 
zurückgefordert. 

Die gesetzlichen Voraussetzungen bleiben 
hiervon unberührt.

(3) Weiterbildung und Supervision 

Kindertagespflegepersonen sind verpflich-
tet, nach § 21 Abs. 3 KiBiz Fortbildungen 
von mindestens fünf Stunden im Jahr vor- 
zuweisen. 

Bei der Neuerteilung der Pflegeerlaubnis 
ist eine aktuelle Konzeption einzureichen. 
Zudem ist innerhalb der Gültigkeit der  
Pflegeerlaubnis eine Fortbildung zum § 8a 
SGB VIII zu besuchen.

Für aufgabenspezifische Fort- und Weiter-
bildungen sowie für Supervisionen wird 
ein jährlicher Zuschuss im Kalenderjahr von 
maximal 200,00 € gewährt. Dies ist nur 
unter Verwendung des entsprechenden 
Formulars auf Antrag möglich. Der Antrag 
ist auf der Homepage der Stadt Duisburg 
hinterlegt. Der Zuschuss gilt für das Kalen-
derjahr, in dem der letzte Fortbildungstag 
liegt.
 
Die Genehmigung der Kostenübernahme 
ist im Vorfeld mit der zuständigen Fachbe-
ratung zu klären.

Der Antrag inklusive der Anlagen (Teilnah-
mebescheinigung, Rechnung und Überwei-
sungsnachweis) muss spätestens bis zum 
31.03. eines Jahres für das vergangene Ka- 
lenderjahr gestellt und beim Jugendamt 
Duisburg eingegangen sein. 

monatlichen Mietkostenzuschuss in Höhe 
von 100,00 €. Hierfür müssen durchge-
hend mehr als die Hälfte der Betreuungs-
plätze für die Betreuung von Kindern, die 
dem Zuständigkeitsbereich der Stadt Duis- 
burg zuzuordnen sind, genutzt werden. 
Kindertagespflegepersonen, die außerhalb 
der Stadt Duisburg, ein dem Zuständig-
keitsbereich der Stadt Duisburg zuzuord-
nendes Kind betreuen, erhalten keinen 
Mietkostenzuschuss für ihre im Eigentum 
befindlichen Räumlichkeiten.

Für Kinder, die dem Zuständigkeitsbereich 
der Stadt Duisburg zuzuordnen sind, die 
in einer anderen Stadt in angemieteten 
Räumen (Großtagespflege/ außerhäusige 
Kindertagespflege) betreut werden, wird 
auf Antrag eine Mietkostenpauschale 
von maximal 70,00 € im Monat pro Kind 
gewährt, sofern die betreuende Kinder- 
tagespflegeperson Mietaufwendungen  
hat und diese nicht vom zuständigen Ju- 
gendamt vor Ort getragen werden. Die 
Summe der gewährten Beiträge als Miet-
kostenzuschuss verschiedener Jugendäm- 
ter darf die tatsächliche Kaltmiete nicht 
überschreiten. Die Betreuung muss min-
destens für einen vollen Kalendermonat 
tatsächlich erfolgt sein.

(2) Fehl- und Ausfallzeiten 

Die Geldleistung wird bei Ausfallzeiten der  
Kindertagespflegeperson bis zu 45 Tagen  
im Kalenderjahr ab dem 01.01.2024 (aus- 
gehend von einer 5-Tage-Woche) weiter- 
gezahlt, auch wenn keine Betreuung statt- 
findet. Bei einem regelmäßigen Betreu-
ungsumfang von weniger als fünf Tagen 
pro Woche und/oder zwölf Monaten pro 
Kalenderjahr verringert sich die Anzahl der  
Tage entsprechend. Von diesen 45 Aus-
falltagen können höchstens 30 Tage als 
Urlaubs-, Fortbildungs- und/oder Konzep-
tionstage angesetzt werden. Diese Tage 
sollen mit den Personensorgeberechtigten 
frühzeitig abgesprochen werden. Die übri-
gen Tage setzen sich aus Krankheits- und/
oder Streiktage zusammen.

Von den 45 Tagen werden 30 Tage sowohl 
an die Kindertagespflegeperson als auch  
an die Vertretung gezahlt. 

Die Geldleistung wird bei vorübergehender 
oder fortlaufender Krankheit bzw. Abwe-
senheit eines Kindes bis zu einer Dauer von 
insgesamt sechs Wochen im Kalenderjahr 
weitergezahlt. Nach sechs Wochen durch-
gehender Abwesenheit des Kindes besteht 
kein Anspruch mehr auf Weiterzahlung der 
Geldleistung.

Geplante oder nicht geplante Schließungs-
zeiten sowie Brückentage sind als Ausfall-
zeiten zu werten, wenn tatsächlich keine 
Betreuung stattfindet. 

Brauchtumstage wie Rosenmontag, Heilig- 
abend und Silvester sind keine Ausfallzeiten.

Ausfallzeiten der Kindertagespflegeperson 
(ausgehend von einer 5-Tage-Woche) ab 46 
Tage sind unverzüglich und unaufgefordert 
dem Jugendamt anzuzeigen. Mit Beginn 
des 46. Ausfalltages besteht kein Anspruch 
mehr auf Weiterzahlung der Geldleistung. 
Durchgehende Fehlzeiten eines Kindes über 
sechs Wochen sind ebenfalls unverzüglich  
und unaufgefordert dem Jugendamt an- 
zuzeigen.

Alle Ausfallzeiten der Kindertagespflege 
person sind im Rahmen der Mitwirkungs- 
pflicht unverzüglich anzuzeigen. Ausge-
nommen hiervon ist die Kindertagespfle- 
geperson bei einem Anstellungsträger, für 
den die Bindungspauschale der Springer- 
tätigkeit bewilligt wird. Ferner ist eine Ge- 
samtaufstellung der Ausfallzeiten der Kin- 
dertagespflegeperson für ein Kalenderjahr 
bis zum 28.02. des Folgejahres einzurei-
chen. Das entsprechende Formular ist auf 
der Homepage der Stadt Duisburg hinter-
legt. Das Jugendamt behält sich vor, die 
laufende Geldleistung spätestens ab dem 
01.05. eines jeden Jahres bis zur Nachho-
lung dieser Mitwirkungspflicht zurückzu-
halten, sofern dieser Verpflichtung nicht 
nachgekommen wurde.
Zu Unrecht gezahlte Geldleistungen sind 
von den Kindertagespflegepersonen zu- 
rückzuerstatten. 

Die Rückforderungssumme wird anteilig 
anhand der Banktage (30 Tage je Monat) 
berechnet.
Auf Ausfalltage, auf die kein Anspruch auf 
die Geldleistung besteht, werden Feiertage,  
Brauchtumstage und Wochenenden mit- 
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§ 4 Anstellungsträger 

Anstellungsträger, die in Duisburg und für 
das Jugendamt der Stadt Duisburg tätig 
sind, benötigen für den Erhalt des Mietkos-
tenzuschusses für den dafür notwendigen 
Antrag einen gültigen Mietvertrag. Die 
Mietzahlung wird direkt an den Anstel-
lungsträger gezahlt. Kann der Anstellungs-
träger aufgrund eines Personalwechsels das 
Betreuungsangebot in den angemieteten 
Räumlichkeiten nicht aufrechterhalten oder 
nicht im vollen Umfang anbieten, wird die 
Mietzahlung für drei Monate nach der Re-
duzierung des Betreuungsangebots weiter 
gewährt. In begründeten Ausnahmefällen 
kann die Mietzahlung bis zu insgesamt 
sechs Monate weiterbewilligt werden. 
Die Entscheidung obliegt der zuständigen 
Fachberatung im Jugendamt.

Jeder Anstellungsträger ist gesetzlich ver- 
pflichtet, den Arbeitgeberanteil für Ren- 
ten-, Kranken- und Pflegeversicherungs-
beiträge für seine angestellten Kindertages- 
pflegepersonen zu zahlen. Das Jugendamt 
übernimmt die Sozialversicherungsbeiträge 
für Renten-, Kranken- und Pflegeversiche-
rung des Arbeitgeberanteils sowohl für 
Kindertagespflegepersonen mit zugeord-
neten Kindern als auch für Springer*innen. 
Hierfür sind die Nachweise über die gezahl-
ten Sozialversicherungsbeiträge vorzulegen. 
Die Zahlung erfolgt ab Antragstellung.  

Auf die Mitwirkungspflicht gemäß §§ 60 ff. 
SGB I wird ausdrücklich hingewiesen.

(1) Bindungspauschale

Das Jugendamt ist nach § 23 Abs. 4 Satz 2 
SGB VIII und § 23 Abs. 2 KiBiz verpflichtet, 
bei Ausfallzeiten einer Kindertagespflege-
person rechtzeitig eine andere Betreuungs-
möglichkeit sicherzustellen. 

Sollten Betreiber von Großtagespflegen 
oder außerhäusigen Kindertagespflegen  
die Voraussetzungen nach § 22 Abs. 6 KiBiz 
als Anstellungsträger erfüllen, besteht ein  
Anspruch auf die Bindungspauschale, wenn  
ein/e bereits vorhandene/r Springer*in an- 
gestellt ist und folgende Bedingungen er- 
füllt werden:

(5) Qualifizierung nach dem QHB für 
pädagogische Fachkräfte und für Kin- 
derpfleger*innen

Pädagogische Fachkräfte, die die Tätigkeit  
der Kindertagespflege in Duisburg aufneh-
men, müssen eine 80-stündige Qualifizie- 
rung nach dem QHB vorweisen oder in-
nerhalb eines Jahres nach Tätigkeitsbeginn 
damit beginnen. 
Das Jugendamt zahlt nach erfolgreichem 
Kursabschluss und der erstmaligen Tätig-
keitsaufnahme in der Kindertagespflege 
eine Rückerstattung der Kursgebühr in 
Höhe von 1000 €. Für die entsprechende 
Übernahme der Kursgebühren, verpflichten 
sich die Kindertagespflegepersonen für ei-
nen Zeitraum von mindestens 12 Monaten 
in Duisburg in der Kindertagespflege tätig 
zu sein. Während dieses Zeitraums müssen 
außerdem mehr als die Hälfte der Betreu-
ungskinder der örtlichen Zuständigkeit der 
Stadt Duisburg zugeordnet sein. 

Verstößt die/der Kindertagespflegeperson/
Teilnehmer*in gegen die vereinbarten Ko- 
operationsbedingungen oder Auflagen, 
insbesondere wenn er/sie den Qualifizie-
rungskurs vorzeitig abbricht oder nicht 
12 Monate in der Kindertagespflege im 
Zuständigkeitsbereich der Stadt Duisburg 
tätig ist, behält sich das Jugendamt vor, 
den Bewilligungsbescheid (teilweise) zu  
widerrufen. In diesen Fällen ist der Zuschuss 
 anteilsmäßig zurückzuerstatten. Anteils-
mäßig heißt hierbei eine ratierliche Ver-
minderung des Rückzahlungsbetrages pro 
Monat des fortbestehenden Rechtsverhält-
nisses zwischen Kindertagespflegeperson 
und der Stadt Duisburg. Näheres wird in 
einem Kooperationsvertrag geregelt.

Diese Rückerstattungsgrundlage und Re-
gelung über den Kooperationsvertrag gilt 
auch für Kinderpfleger*innen, die als Kin-
dertagespflegeperson in Duisburg erstmalig 
tätig werden, deren Ausbildung den ersten 
Teil der QHB-Qualifizierung (tätigkeitsvor-
bereitende Grundqualifizierung über 160 
UE) beinhaltet. Diese Berufsgruppe muss 
die tätigkeitsbegleitende Grundqualifizie-
rung über 140 Unterrichtseinheiten inner-
halb von einem Jahr nach Tätigkeitsbeginn 
vorweisen oder diese innerhalb eines Jahres 
nach Tätigkeitsbeginn anfangen.

(4) Qualifizierung nach QHB – Qualität 
in der Kindertagespflege

Der Duisburger Bildungsträger VHS bietet 
die Qualifizierung nach „QHB – Qualität in 
der Kindertagespflege“ über 300 Unter-
richtseinheiten an. Auf Antrag des/der Teil- 
nehmer*in zur erstmaligen Tätigkeitsauf-
nahme werden die Kursgebühren ab dem 
01.01.2024 vollständig übernommen. 
Somit entstehen keinerlei Kosten für die 
Teilnehmer*innen für den Kurs. Für die 
Übernahme der Kursgebühren, verpflichten 
sich die Kindertagespflegepersonen für ei-
nen Zeitraum von mindestens 36 Monaten 
in Duisburg in der Kindertagespflege tätig 
zu sein. Während dieses Zeitraums müssen 
außerdem mehr als die Hälfte der Betreu-
ungskinder der örtlichen Zuständigkeit der 
Stadt Duisburg zugeordnet sein. 

Verstößt die/der Kindertagespflegeperson/
Teilnehmer*in gegen die vereinbarten Ko- 
operationsbedingungen oder Auflagen, 
insbesondere wenn er/sie den Qualifizie-
rungskurs vorzeitig abbricht oder nicht 36  
Monate in der Kindertagespflege im Zu- 
ständigkeitsbereich der Stadt Duisburg tä-
tig ist, behält sich das Jugendamt vor, den 
Bewilligungsbescheid (teilweise) zu wider-
rufen. In diesen Fällen ist der Zuschuss an-
teilsmäßig zurückzuerstatten. Anteilsmäßig 
heißt hierbei eine ratierliche Verminderung 
des Rückzahlungsbetrages pro Monat des 
bestehenden Rechtsverhältnisses zwischen 
Kindertagespflegeperson und der Stadt 
Duisburg. Näheres wird in einem Koopera-
tionsvertrag geregelt.

Sollte eine Person aus persönlichen Grün-
den die Qualifizierung bei einem anderen  
Bildungsträger als der VHS Duisburg durch- 
führen, werden Kosten in Höhe der tat- 
sächlich anfallenden Kursgebühren über- 
nommen, wenn die VHS Duisburg inner-
halb von neun Monaten nach dem per-
sönlichen Gespräch des Eignungsfeststel-
lungsverfahrens keinen Qualifizierungsplatz 
anbieten kann und aus jugendhilfeplane-
rischer Sicht ein Ausbaubedarf an U3-Plät-
zen in der Kindertagespflege besteht.
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treuungszeit, Beendigung oder Wechsel 
des Arbeitsverhältnisses oder der selbstän-
digen Tätigkeit, Aufnahme einer zusätzli-
chen Tätigkeit, Wechsel der Kindertages- 
pflegeperson, Wohnungswechsel der Kin- 
dertagespflege/-person oder des Kindes 
und/oder der Personensorgeberechtigten. 
Hierzu gehört ebenso die Übersendung der 
Übersicht der Ausfall- und Schließungszei-
ten. Die Kindertagespflege/-person muss 
dafür Sorge tragen, die endgültigen und 
einkommensgerechten Beitragsbescheide 
der Sozialleistungsträger unverzüglich zu- 
zusenden. 

Auf die Mitwirkungspflicht gemäß §§ 60 ff. 
SGB I wird ausdrücklich hingewiesen.

§ 9 Impfschutz 

Gemäß § 12 KiBiz muss ein Impfschutz 
gegen Masern auch bei Kindern in der 
Kindertagespflege vorliegen. Sollte dieser 
nicht vorliegen bzw. binnen vier Wochen 
nicht nachgeholt werden, so verfällt der 
Anspruch auf das Betreuungsverhältnis und 
die Geldleistung wird unmittelbar einge-
stellt bzw. Anträge auf Geldleistung wer-
den im Falle des fehlenden Nachweises der 
entsprechenden Impfung für vier Wochen 
befristet bewilligt. Das Gesundheitsamt der 
Stadt Duisburg hat nach den gesetzlichen 
Vorgaben das Jugendamt mit der Aufgabe 
beauftragt, bei allen neu aufgenomme-
nen Kindern in der Kindertagespflege den 
Masernschutz zu überprüfen. Der Impf-
nachweis jedes zu betreuenden Kindes er- 
folgt durch die Kindertagespflegeperson 
gegenüber dem Jugendamt. Die Kinderta-
gespflegepersonen haben die vertraglichen 
Voraussetzungen für den zu erbringenden 
Nachweis der Impfung mit den Personen-
sorgeberechtigten insbesondere im Hinblick 
auf die datenschutzrechtlichen Hinweise 
und Vorgaben zu schaffen. 

§ 10 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.06.2024 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der 
Stadt Duisburg über die Geldleistung in  
der Kindertagespflege des Ratsbeschlusses  
vom 12.06.2023 außer Kraft. Der § 3  
Abs. 4 und 5 tritt zum 01.01.2024 in Kraft.  

§ 5 Ausschluss privater Zuzahlungen 

Über die Entgeltleistung des Jugendamtes 
hinaus sind gemäß § 51 KiBiz keine priva-
ten Zuzahlungen der Personensorgeberech-
tigten gestattet. 

Die Erhebung von Zuzahlung durch eine 
Kindertagespflegeperson kann eine Einstel-
lung/Ablehnung der laufenden Geldleis-
tung zur Folge haben.
 
Ausgenommen ist die Zahlung eines ange- 
messenen Entgelts für Mahlzeiten. Ange-
messene Verpflegungskosten orientieren 
sich an der gängigen Praxis der Duisburger 
Kindertagesbetreuung und der tatsächli-
chen Betreuungszeit. 

§ 6 Auszahlung der Beträge 

Die Geldleistung wird monatlich im Voraus 
an die Kindertagespflegeperson bzw. an 
den Anstellungsträger gezahlt. Ausnahmen 
sind Krankheits-, Urlaubsvertretung und 
Ferienbetreuung. Diese werden im Nach-
gang nach Beendigung der Vertretung oder 
Betreuung erstattet. Die Vertretungsanträ- 
ge müssen spätestens 30 Tage nach Be-
endigung der Betreuung beim Jugendamt 
eingegangen sein. Bei verspätetem Eingang 
besteht kein Anspruch. 

§ 7 Erstattung und Rückzahlungspflicht 

Die Erstattung einer zu Unrecht erbrachten 
Leistung richtet sich insbesondere nach den 
gesetzlichen Bestimmungen der §§ 45, 48, 
50 SGB X (Erstattung zu Unrecht erbrachter 
Leistungen).

§ 8 Mitteilungspflichten der Kinderta- 
gespflegepersonen

Während der laufenden Kindertagespfle-
ge sind die Kindertagespflegepersonen 
verpflichtet, unverzüglich alle Änderungen 
dem Jugendamt schriftlich mitzuteilen, die 
sich auf die Gewährung der Geldleistung 
auswirken können. Dies gilt insbesondere 
für Änderungen des Betreuungszeitraums 
wie z.B. Aufnahmedatum, Beendigungs- 
datum, Änderung der wöchentlichen Be- 

1.	� Dem Jugendamt liegt ein unterschrie-
bener Kooperationsvertrag als Anstel-
lungsträger vor. 

2.	� Der Anstellungsträger erkennt den Ver- 
trag der Bindungspauschale an.

3.	� Die Springertätigkeit wird durch Vor-
lage eines gültigen Arbeitsvertrages 
nachgewiesen. 

4.	� Der/die Springer*in ist zu einer be- 
stimmten Großtagespflege oder außer- 
häusigen Kindertagespflege zugeordnet.

5.	� Der/die Springer*in darf nicht länger als 
ein Monat am Stück in einer Großtages- 
pflege bzw. in einer außerhäusigen 
Kindertagespflege als Vertretung einer 
Kindertagespflegeperson eingesetzt 
werden.

6.	� Sämtliche geplante Ausfalltage sind 
rechtzeitig mit den Personensorgebe-
rechtigten abzustimmen. Der Antrag 
auf Geldleistung für Kindertagespflege 
für Kinder, die bereits in Kindertages- 
pflege betreut werden, kann nicht ge- 
stellt werden.

7.	� Bei längerer Krankheit des/der Sprin-
ger*in nach der insgesamt sechsten 
Woche im Kalenderjahr entfällt der 
pauschalierte Betrag für die Dauer der 
Krankheit. 

Mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
entfällt der Anspruch auf die Gewährung 
des pauschalierten Betrages mit dem Da-
tum des Vertragsendes. Der Anstellungs-
träger hat das Jugendamt unverzüglich 
über die Vertragsbeendigung in Kenntnis 
zu setzen. 

Die monatliche Höhe der Summe der ge- 
währten Pauschalen darf die Höhe des 
Bruttoarbeitsentgelts des/der Springer*in 
nicht übersteigen. 

Die Bindungspauschale beträgt: 
-	� monatlich für jede Großtagespflege 

200,00 € 
-	� monatlich für jede außerhäusige Kin-

dertagespflege 150,00 € 
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Der § 3 Abs. 2 tritt rückwirkend zum 
01.08.2020 in Kraft.

Vorstehende Satzung der Stadt Duisburg 
über die Geldleistung in der Kindertages- 
pflege wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
beim Zustandekommen dieser Satzung 
kann gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend ge- 
macht werden, es sei denn,

a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) 	� diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) 	� der Oberbürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstandet 
oder

d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Stadt Duisburg vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Duisburg, den 27. Juni 2024

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Herr Wismach
Tel.-Nr.: 0203 283-2907
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Satzung der Stadt Duisburg vom 
19.06.2024 über die anzuwendenden 
Vomhundertsätze bei der Berechnung 
der Straßenbaubeiträge gem. § 8 KAG  
im Sondergebiet des vorhabenbezoge- 
nen Bebauungsplans Nr. 2031 -Neudorf- 

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner 
Sitzung am 10.06.2024 folgende Satzung 
beschlossen.

Die Satzung beruht auf

-	 �§ 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 13.04.2022 (GV. NRW.  S. 490)

-	� §§ 2 und 8 des Kommunalabgabenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25.04.2023 (GV. NRW.  S. 233)

-	� in Verbindung mit § 4 Abs. 7 der Sat-
zung der Stadt Duisburg über die Erhe-
bung von Beiträgen für straßenbauliche 
Maßnahmen (Straßenbaubeitragssat-
zung) vom 31.10.2001 (veröffentlicht 
im Amtsblatt für die Stadt Duisburg  
Nr. 36 vom 20.11.2001, S. 415) in der 
zz. gültigen Fassung.

§ 1
Die Flächen der im vorhabenbezogenen Be- 
bauungsplan Nr. 2031 -Neudorf- als Son- 
dergebiet ausgewiesenen Grundstücke 
Neue Fruchtstraße Gemarkung Duisburg 
Flur 333 Flurstücke 66 und 203 werden mit 
einem Vomhundertsatz in Höhe von 250 
v.H. vervielfacht.

§ 2
Im Übrigen gelten die Regelungen der Stra- 
ßenbaubeitragssatzung.

§ 3
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.

Vorstehende Satzung der Stadt Duisburg 
über die anzuwendenden Vomhun- 
dertsätze bei der Berechnung der Stra- 
ßenbaubeiträge gem. § 8 KAG im Son- 
dergebiet des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes Nr. 2031 -Neudorf- wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim 
Zustandekommen dieser Satzung kann ge- 
mäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW nach Ab- 
lauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn

a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	� diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden,

c)	� der Oberbürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstandet 
oder

d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Stadt Duisburg vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Duisburg, den 19. Juni 2024

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Frau Maßling
Tel.-Nr.: 0203 283-3829

Gemäß § 10 Abs. 1, § 4 Abs. 1, § 4 Abs. 2  
und § 7 Bundes-Bodenschutzgesetz  
(BBodSchG) in der jeweils gültigen Fassung  
erlässt der Oberbürgermeister zur Durch-
setzung vorsorgenden Bodenschutzes fol- 
gende

Allgemeinverfügung zur Untersagung 
der erlaubnisfreien Grundwassernut-
zung zur Gartenbewässerung in Teilbe-
reichen von Duisburg-Homberg

A.

I. Die erlaubnisfreie Benutzung des Grund-
wassers zur Gartenbewässerung wird in 
dem im anliegenden Lageplan (Anlage 1) 
gekennzeichneten Bereich bzw. auf den im 
anliegenden Straßenverzeichnis (Anlage 2) 
aufgeführten Grundstücken untersagt.

Die Anlagen 1 und 2 sind Bestandteil dieser 
Allgemeinverfügung.

II. Die Untersagung kann jederzeit ganz 
oder teilweise widerrufen bzw. mit weite- 
ren Nebenbestimmungen versehen werden.

B.

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß 
§ 41 Absatz 4 Satz 4 Verwaltungsverfah-
rensgesetz Nordrhein-Westfalen (VwVfG 
NRW) öffentlich bekannt gemacht und gilt 
am Tage nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Stadt Duisburg als bekannt 
gegeben.

Sachverhaltsdarstellung und Begrün- 
dung

Sachverhalt:

Von dem Industriegrundstück Dr.-Rudolph- 
Sachtleben-Str. 4 in 49178 Duisburg-Hom-
berg (ehemals Sachtleben) geht eine Grund- 
wasserverunreinigung aus, welche sich bis 
in das angrenzende Wohngebiet erstreckt. 
Produktionsbedingt hat sich im Laufe der  
Historie des Standortes eine Schwermetall- 
belastungsfahne im Grundwasser ausge-
bildet. Die Grenzwerte der Trinkwasserver-
ordnung, die toxikologisch abgeleiteten 
Geringfügigkeitsschwellenwerte der Län- 
derarbeitsgemeinschaft Wasser sowie die  
abgeleiteten Beurteilungswerte zum Ent-
stehen schädlicher Bodenveränderungen 
für die Parameter Zink, Cadmium und Thal-
lium werden teilweise um ein Vielfaches 
überschritten (vgl. Tab. 1). 
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Untersagung der erlaubnisfreien Grund- 
wassernutzung zur Gartenbewässerung: 

Diese Allgemeinverfügung richtet sich an 
alle, die im vorgenannten Bereich eine er- 
laubnisfreie Benutzung des Grundwassers 
i.S.v. § 46 des Gesetzes zur Ordnung des 
Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - 
WHG) - z.B. durch Gartenbrunnen - betrei-
ben oder in Zukunft betreiben wollen.

Nach § 4 Abs. 1 BBodSchG hat sich jeder, 
der auf den Boden einwirkt, so zu verhal-
ten, dass schädliche Bodenveränderungen 
nicht auftreten. § 4 Abs. 2 BBodSchG be- 
stimmt, dass der Grundstückseigentümer  
und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt  
über ein Grundstück verpflichtet sind, Maß- 
nahmen zur Abwehr der von Ihrem Grund-
stück drohenden schädlichen Bodenverän-
derungen zu ergreifen. Gem. § 7 BBodSchG 
sind der Grundstückseigentümer, der In- 
haber der tatsächlichen Gewalt über ein 
Grundstück und derjenige, der Verrichtun-
gen auf einem Grundstück durchführt oder 
durchführen lässt, die zu Veränderungen 
der Bodenbeschaffenheit führen können, 
verpflichtet, Vorsorge gegen das Entste-
hen schädlicher Bodenveränderungen zu 
treffen, die durch ihre Nutzung auf dem 
Grundstück oder in dessen Einwirkungs-
bereich hervorgerufen werden können. 
Vorsorgemaßnahmen sind geboten, wenn 
wegen der räumlichen, langfristigen oder 
komplexen Auswirkungen einer Nutzung 
auf die Bodenfunktionen die Besorgnis 
einer schädlichen Bodenveränderung be- 
steht.

Alle drei Vorschriften besitzen einen prä- 
ventiven, d.h. vorbeugenden Charakter. 
Gemeinsam ist diesen Regelungen die 
Intention, dass schädliche Bodenverände-
rungen nicht entstehen sollen. Sie unter-
scheiden sich lediglich darin, dass in der 
Anwendung des § 7 BBodSchG bereits die 
Besorgnis des langfristigen Entstehens einer 
schädlichen Bodenveränderung ausreicht, 
um die Rechtsfolgen der Norm auszulösen. 

Der erlaubnisfreien Benutzung von Grund- 
wasser i.S.v. § 46 WHG kommt eine Boden- 
relevanz im Sinne der o.g. Vorschriften zu, 
wenn das geförderte Wasser im Rahmen 
der Nutzung im Boden versickert und schäd- 
liche Bodenveränderungen durch Schad-
stoffakkumulationen entstehen. 

Tabelle 1: Gegenüberstellung der relevanten Beurteilungs-, Grenz- und Messwerte.

[1] �Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), 2016: Ableitung von Geringfügigkeitsschwellen-
werten (GFS) für das Grundwasser.

[2] �Abgeleitete Beurteilungswerte, um dem Entstehen schädlicher Bodenveränderungen entgegen- 
zuwirken.

[3] �Maximalwerte gemessen im Quellbereich auf dem Werksstandort der Fa. Venator,  
Stand 08/2023

* entspricht dem Wert der Trinkwasserverordnung

Begründung:

Aus Gründen des vorsorgenden Boden-
schutzes und damit verbunden auch des 
Schutzes der Gesundheit der betroffenen 
Bürgerinnen und Bürger wird die erlaub-
nisfreie Benutzung des Grundwassers zu 
Bewässerungszwecken im betroffenen 
Bereich (gemäß Anlage 1 und 2) untersagt, 
um dem Entstehen schädlicher Bodenver-
änderungen durch Schadstoffakkumulation 
entgegenzuwirken.

Schadstoff GFS-Wert [1] 

[µg/l]
Humantox. 

Wert [1] 
[µg/l]

Beurteilungs-
wert [2] 
[µg/l]

Maximalwert [3] 

[µg/l]

Cadmium 0,3 3,0* 13,5 272

Thallium 0,2 0,8 90 152

Zink 60 5000 7.425 71.300

Zuständigkeit:

Gemäß § 15 i. V. m § 13 LBodSchG NRW i. 
V. m. § 1 Abs. 1, § 1 Abs. 2 Nr. 3 und § 1 
Abs. 3 ZustVU vom 09.06.2009 sowie i. V. 
m. Teil A des Verzeichnisses dieser Verord-
nung hat die Untere Bodenschutzbehörde 
darüber zu wachen, dass die Bestimmun-
gen des BBodSchG und der aufgrund die- 
ses Gesetzes erlassenen Gesetze und Ver- 
ordnungen eingehalten und auferlegte 
Verpflichtungen erfüllt werden. 

Die Untere Bodenschutzbehörde der Stadt 
Duisburg ist die zuständige Behörde, um 
gem. § 10 Abs. 1 BBodSchG die erforder- 
lichen Maßnahmen durchzusetzen. 
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Es wurden alle Grundstücke berücksichtigt, 
die innerhalb der für die Grenze ausschlag-
gebenden Schadstoffkonzentration liegen. 

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches 
dieser Allgemeinverfügung erfolgt auf 
Grundlage von mit dem Landesamt für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
(LANUV) gemeinsam abgeleiteten Beur-
teilungswerten zur Gartenbewässerung in 
Duisburg. Bei Überschreitung der Beurtei-
lungswerte erfolgt durch das Aufbringen 
von Grundwasser zur Gartenbewässerung 
eine Akkumulation der Schadstoffe im 
Boden in einem Umfang, der das Entstehen 
einer schädlichen Bodenveränderung auf 
lange Zeit besorgen lässt.

Der Erlass der Allgemeinverfügung zur Un-
tersagung der erlaubnisfreien Grundwas-
sernutzung zu Bewässerungszwecken in 
Teilbereichen von Duisburg-Homberg findet 
seine gesetzliche Grundlage in § 10 Abs. 1, 
§ 4 Abs. 1 und 2 und § 7 Bundes-Boden- 
schutzgesetz (BBodSchG). Von der v. g. Be-
fugnis wird im Rahmen der pflichtgemäßen 
Ermessensausübung wegen des vorsorgen- 
den Bodenschutzes (Akkumulation der 
Schadstoffe im Boden) Gebrauch gemacht. 
Der Erlass der Allgemeinverfügung ist im 
vorliegenden Fall erforderlich, da bei unge-
hindertem Ablauf des objektiv zu erwarten-
den Geschehens, das Entstehen schädlicher 
Bodenveränderungen zu erwarten ist. 

Beurteilungswerte für das Grundwasser, 
wie bspw. die GFS-Werte nach LAWA [1]  
oder die Werte der Trinkwasserverord-
nung (TrinkwV) liegen unterhalb der für  
die Gartenbewässerung abgeleiteten Be- 
urteilungswerte. 

Vor diesem Hintergrund ist zu beachten, 
dass unabhängig von dieser Allgemeinver-
fügung das in Gartenbrunnen zur privaten 
Nutzung geförderte Grundwasser grund-
sätzlich KEIN Trinkwasser ist und daher 
nicht zum Befüllen von Swimmingpools 
oder Planschbecken genutzt werden darf, 
da es im Gegensatz zur umfangreichen 
Überwachung des Leitungswassers keiner 
geregelten Kontrolle unterliegt. Eine Nut- 
zung von Grundwasser als Trinkwasser 
oder zur trinkwasserähnlichen Anwendung 
bedarf aus diesem Grund in jedem Einzel- 
fall der Überwachung/Zustimmung des 
Gesundheitsamtes.

Aufgrund des hohen Untersuchungs- und 
Planungsbedarfes im Rahmen der aktuell 
laufenden Sanierungsuntersuchung, ist 
eine kurz- bis mittelfristige Sanierung des 
Grundwassers im betroffenen Bereich nicht  
zu erwarten. Aus diesem Grund stellt die 
Untersagung der erlaubnisfreien Grund-
wasserförderung das geeignete und erfor- 
derliche Mittel zur Durchsetzung des vor-
sorgenden Bodenschutzes dar. Auch steht 
der Eingriff in die allgemeine Handlungs-
freiheit durch das Nutzungsverbot in an-
gemessenem Verhältnis zum vorsorgenden 
Bodenschutz. Der betroffene Bereich wird 
laufend über ein Grundwassermonitoring 
überprüft. Bei signifikanten Änderungen 
wird die Allgemeinverfügung an die neuen 
Gegebenheiten angepasst.

Rechtsgrundlagen

§§ 4, 7, 10 Bundesbodenschutzgesetz 
(BBodSchG) - Gesetz zum Schutz vor schäd- 
lichen Bodenveränderungen und zur Sanie-
rung von Altlasten vom 17.03.1998 (BGBl. 
I S. 502) zuletzt geändert durch Art. 7 G v. 
25.02.2021 (BGBl. I S- 306)

§ 46 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) - Ge- 
setz zur Ordnung des Wasserhaushaltes 
vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) zuletzt 
geändert durch Art. 7 G v. 22.12.2023 
(BGBl. I Nr. 409)

§§ 35 und 41 Verwaltungsverfahrensge- 
setz NRW (VwVfG NRW) - Verwaltungs- 
verfahrensgesetz für das Land Nordrhein- 
Westfalen vom 12.11.1999 (GV.NRW. 
1999 S. 602) zuletzt geändert durch  
Art. 3 G. 25.04.2023 (GV.NRW. S. 230)

§§ 13, 15 Landesbodenschutzgesetz  
(LBodSchG) – Landesbodenschutzgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
09.05.2000 (GV.NRW. S. 439) in der  
Fassung vom 27.09.2016 (Art. 5 G v. 
20.09.2016, GV.NRW. S. 790)

§ 1 Zuständigkeitsverordnung Umwelt-
schutz (ZustVU) vom 03.02.2015 (GV.NRW. 
S. 268) in der Fassung vom 19.02.2022 
(Art. 21 G v. 01.02.202, GV.NRW. S. 122)

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage erhoben werden. Die Klage ist bei 
dem Verwaltungsgericht Düsseldorf in 
Düsseldorf zu erheben.

Duisburg, den 19. Juni 2024

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Dr. Johannes Schmid

Auskunft erteilt:
Herr Burs
Tel.-Nr.: 0151 54298711
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Geltungsbereich der Allgemeinverfügung DU-Homberg

Amt für Baurecht und
betrieblichen Umweltschutz
- Untere Bodenschutzbehörde -
63 - Stadtverwaltung Duisburg - 47049 Duisburg

GW-Belastungssituation Homberg
Werksstandort Venator

Geltungsbereich

±
0 0,1 0,20,05

Kilometer

Anlage: 1
Datum: 19.06.2024
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Anlage 2 

zur Allgemeinverfügung zur Untersagung der erlaubnisfreien Grundwassernut-
zung zur Gartenbewässerung in Teilbereichen von Duisburg-Homberg

Stand: 19.06.2024

Straßenverzeichnis (alphabetisch sortiert)

Straße Hausnummern
Arndstr. 4 – 8
Augustastr. 1 –61
Baumstr. 30
Bismarckplatz 2 –12
Duisburger Str. 144 – 258
Eisenbahnstr. 2 – 36 (nur gerade) sowie an die Eisenbahnstr. 36 angrenzende 

Flurstücke (Flurstücke 100, 102 und 104)
Feldstr. 1 – 46
Friedenstr. 2 – 23
Gabelsberger Str. 18 – 27
Moerser Str. 40 –109
Mühlenstr. 25 – 86
Oststr. 1
Parallelstr. 2 – 6 (gerade), 17 
Paßstr. 28 – 44
Peterstr. 8
Pionierstr. 1 – 23 (ungerade)
Saarstr. 103 – 135
Schillerstr. 2 – 47A
Schmiedestr. 1 – 8
Werkstr. 5 – 7 (ungerade) 
Wernerstr. 3 – 7 (ungerade), 23 
Wilhelmstr. 1 – 22
Zechenstr. 34 – 68 (gerade) 
Zechenstr. / Fabrikstr. Kleingartenanlage vollständig
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Begründung

Die Nutzung eines Kellerraumes als 
Aufenthaltsraum (Schlafstätte) erfolgt 
formell illegal.

Gem. § 60 Abs. 1 BauO NRW 2018 bedür-
fen die Errichtung, Änderung, Nutzungsän-
derung und Beseitigung von Anlagen der 
Baugenehmigung. Dabei liegt eine geneh-
migungspflichtige Nutzungsänderung einer 
baulichen Anlage dann vor, wenn sich die 
neue Nutzung von der bisherigen Nutzung 
dergestalt unterscheidet, dass sie anderen  
oder weitergehenden Anforderungen bau- 
ordnungs- oder planungsrechtlicher Art 
unterworfen ist oder unterworfen sein kann.  
Damit stellt z.B. jede Änderung der ge- 
werblichen Betriebsart wegen der grund-
sätzlich damit verbundenen Änderung 
der Immissionsverhältnisse eine genehmi-
gungspflichtige Nutzungsänderung dar. 
Gem. § 74 Abs. 7 BauO NRW 2018 darf 
vor Zugang der Baugenehmigung mit der 
Bauausführung nicht begonnen werden.

Ein Bauantrag für die ausgeführte Nut-
zungsänderung wurde nicht eingereicht. 
Eine Baugenehmigung ist daher nicht 
erteilt worden. Hier liegt ein baurechts- 
widriger Zustand vor, da die neue Nutzung 
(hier: Schlafräume) formell illegal ausge-
führt wird.

Weiterhin liegen materielle Verstöße 
gegen Bauordnungsrecht vor.

Gemäß § 3 Abs. 1 BauO NRW sind An- 
lagen so anzuordnen, zu errichten, zu 
ändern und instand zu halten, dass die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung, ins- 
besondere Leben, Gesundheit und die na-
türlichen Lebensgrundlagen, nicht gefähr-
det werden, dabei sind die Grundanforde-
rungen an Bauwerke gemäß Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu berück-
sichtigen. Anlagen müssen bei ordnungs-
gemäßer Instandhaltung die allgemeinen 
Anforderungen des Satzes 1 ihrem Zweck 
entsprechend dauerhaft erfüllen und ohne 
Missstände benutzbar sein. 

Gem. § 33 Abs. 1 BauO NRW müssen 
für Nutzungseinheiten wie Wohnungen, 
Praxen, selbstständige Betriebsstätten in 
jedem Geschoss mit Aufenthaltsräumen 

Allgemeinverfügung der Stadt Duis- 
burg zur Beseitigung von bauord-
nungsrechtlichen Gefahren für Leib 
und Leben nach der Landesbauord-
nung (BauO NRW) in der zur Zeit 
geltenden Fassung

Hier: 
Nutzungsuntersagungsverfügung der 
Räumlichkeiten im Keller des Gebäudes 
Hochfeldstraße 17 in 47053 Duisburg 
zu Aufenthaltszwecken

Gemäß § 82 Absatz 1 Satz 2 der Bauord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(BauO NRW) in Verbindung mit § 35 Satz 
2 des Verwaltungsverfahrensgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) 
erlässt der Oberbürgermeister der Stadt 
Duisburg die folgende 

Allgemeinverfügung

1.	� Ich untersage die Nutzung der Räum-
lichkeiten im Keller des Gebäudes 
Hochfeldstraße 17 in 47053 Duisburg 
zu Wohn- und Aufenthaltszwecken

	� Gleichzeitig untersage ich, die Räum-
lichkeiten an Dritte zu vermieten oder 
zur Verfügung zu stellen.

2.	� Für die o.g. Untersagung der Verfü-
gung zu Nr. 1 ordne ich die sofortige 
Vollziehung an.

3.	� Für den Fall, dass der Verfügung zu  
Nr. 1 nicht innerhalb von einer Woche 
ab ihrer öffentlichen Bekanntgabe nach- 
gekommen wird, wird die Anwendung 
unmittelbaren Zwangs (Zwangsräumung,  
Schließung und Versieglung) angedroht. 

4.	� Diese Allgemeinverfügung wird ge-
mäß § 41 Abs. 3 und 4 VwVfG NRW 
öffentlich bekannt gemacht und gilt 
am Tage nach der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Stadt Duisburg als 
bekannt gegeben. Die Veröffentlichung 
im Amtsblatt erfolgt am 15.07.2024

Rechtsgrundlagen

Bauordnung für das Land Nordrhein-West-
falen – Landesbauordnung 2018 (BauO 
NRW 2018) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21.07.2018 (SGV NRW 232) in 
der zurzeit geltenden Fassung

Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) vom 
12. November 1999 (SGV NRW 2010) in 
der zur Zeit geltenden Fassung

Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom  
19. Februar 2003 (GV. NRW S. 156) in der 
zur Zeit geltenden Fassung

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom  
19. März 1991 (BGBl I S. 686) in der zur 
Zeit geltenden Fassung

Sachverhalt

Aufgrund einer Meldung des Ordnungs-
amtes über eine mögliche Gefahrenlage 
im Keller des o.g. Gebäudes, in dem sich 
Schlafräume befinden, am 18.04.2024 
wurde am 15.05.2024 eine Ortsbesichti-
gung durch einen städtischen Baukontrol-
leur durchgeführt. 
Bei der Kontrolle durch das Ordnungsamt 
konnten in dem zu Aufenthaltszwecken 
genutzten Räumlichkeiten (Schlafraum) 
zwei Personen angetroffen werden.
Bei der Ortsbesichtigung durch den Bau-
kontrolleur konnten dort keine Personen 
angetroffen werden. Der Schlafraum war 
mit einem Vorhängeschloss verschlossen.

Die Nutzung der betroffenen Kellerräume  
zu Aufenthaltszwecken erfolgt ohne ent- 
sprechende Baugenehmigung. Weiterhin  
verfügt der zu Aufenthaltszwecken ge- 
nutzte Raum nicht über einen zweiten 
Rettungsweg. 

Die mündliche Nutzungsuntersagung konn- 
te an Ort und Stelle nicht ausgesprochen 
werden, weil die Bewohner des Kellerrau-
mes und die Eigentümer des Gebäudes 
nicht anzutreffen bzw. zu erreichen waren.
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mindestens zwei voneinander unabhän-
gige Rettungswege ins Freie vorhanden 
sein. Beide Rettungswege dürfen jedoch 
innerhalb des Geschosses über denselben 
notwendigen Flur führen. 

Gem. § 33 Abs. 2 BauO NRW muss für 
Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die  
nicht zu ebener Erde liegen, der erste Ret- 
tungsweg über eine notwendige Treppe 
führen. Der zweite Rettungsweg kann eine 
weitere notwendige Treppe oder eine mit 
Rettungsgeräten der Feuerwehr erreich-
bare Stelle der Nutzungseinheit sein. Der 
zweite Rettungsweg über Rettungsgeräte 
der Feuerwehr ist nur zulässig, wenn keine 
Bedenken wegen der Personenrettung be-
stehen. Ein zweiter Rettungsweg ist nicht 
erforderlich,

1.	� wenn die Rettung über einen sicher er-
reichbaren Treppenraum möglich ist, in 
den Feuer und Rauch nicht eindringen 
können (Sicherheitstreppenraum) oder

2.	� für zu ebener Erde liegende Räume, die 
einen unmittelbaren Ausgang ins Freie 
haben, der von jeder Stelle des Raumes 
in höchstens 15 m Entfernung erreich-
bar ist. 

Ein zu Schlafzwecken genutzter Raum stellt 
einen Aufenthaltsraum dar. Das Kellerge-
schoss des Gebäudes verfügt nicht über hier- 
für ausreichende Rettungswege. 

Gemäß § 47 Abs. 2 BauO NRW müssen 
 in Wohnungen Schlafräume und Kinder-
zimmer sowie Flure, über die Rettungs- 
wege von Aufenthaltsräumen führen, je- 
weils mindestens einen Rauchwarnmelder 
haben. Dieser muss so eingebaut oder  
angebracht und betrieben werden, dass 
Brandrauch frühzeitig erkannt und ge-
meldet wird. Die Betriebsbereitschaft der 
Rauchwarnmelder hat die unmittelbare 
besitzhabende Person sicherzustellen, es  
sei denn, die Eigentümerin oder der Eigen- 
tümer übernimmt diese Verpflichtung 
selbst.

Der Aufenthaltsraum verfügt nicht über 
Rauchwarnmelder. 

Von einer Anhörung kann abgesehen wer- 
den, wenn sie nach den Umständen des 
Einzelfalles nicht geboten ist, insbesonde-
re wenn eine sofortige Entscheidung im 
öffentlichen Interesse notwendig erscheint 
(§ 28 Abs. 2 Nr. 1 2. Alt. VwVfG NRW). Die 
zügige Verfügung ist im öffentlichen Inter-
esse, weil aufgrund der oben geschilderten 
Gefahrenlagen durch die festgestellten 
Brandschutzmängel, sowie der Unbekannt-
heit des vollständigen Nutzerkreises und 
von Zustellmöglichkeiten an die bekannten 
Nutzer, ein Handeln ohne vorherige Anhö-
rung geboten ist. 

Die Untersagung der Nutzung ist sowohl 
geeignet als auch erforderlich. Mildere, 
gleich geeignete Maßnahmen sind nicht 
erkennbar, zumal die bauliche Situation 
zur Gefahrenbeseitigung Umbauarbeiten 
voraussetzen würde (mindestens Herstel-
lung der Rettungswege). Insofern ist auch 
bei unterstellter Bereitschaft der Eigentü-
merschaft die Gefahrenlage zu beseitigen 
für die Zwischenzeit die Untersagung der 
Nutzung erforderlich. 
Eine sofortige Beseitigung der Gefahrenla- 
ge ist auf anderem Wege nicht realisierbar. 
Insofern ist das pflichtgemäße Ermessen 
bei der Auswahl der erforderlichen Maß-
nahme vorliegend auf Null reduziert. 

Die Maßnahme ist gegen die sich dort be- 
findlichen Nutzer der unter Verfügungs-
punkt 1 genannten Räumlichkeiten zu rich-
ten. Die Nutzer sind Inhaber der tatsächli-
chen Gewalt (§ 18 Abs. 2 OBG NRW). Der 
Kreis der Nutzer kann nicht abschließend 
ermittelt werden. Insbesondere in Hinblick 
auf das Gebot der Effektiven Gefahrenab-
wehr, ist daher der Erlass meiner Verfügung 
als Allgemeinverfügung erforderlich.

Gem. den §§ 57 und 58 BauO NRW 2018 
haben die Bauordnungsbehörden die Auf- 
gabe, Gefahren abzuwehren, durch die die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung be-
droht wird. Zur Gefahrenabwehr in diesem 
Sinne gehört auch die Beseitigung bau-
rechtswidriger Zustände. Die Ordnungsbe-
hörden können hierbei in die Rechte natür-
licher oder juristischer Personen eingreifen. 
Die Voraussetzungen zum Eingreifen der 
Bauordnungsbehörde liegen vor. 

Gemäß § 82 Satz 2 BauO NRW 2018 kann 
die Nutzung untersagt werden, wenn An-
lagen im Widerspruch zu öffentlich-recht-
lichen Vorschriften genutzt werden. Die 
Untersagung der weiteren Nutzung ist not- 
wendig, um den baurechtswidrigen Zustand 
und damit eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung zu beseitigen. 
Eine andere Entscheidung ist im vorliegen-
den Fall nicht möglich.

Begründung der Anordnung der sofor-
tigen Vollziehung

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
ist notwendig, weil sie aus Gründen eines 
besonderen und überwiegend öffentlichen 
Interesses geboten ist. 
Es besteht ein erhebliches öffentliches In- 
teresse an der vorbeugenden Gefahren-
vermeidung durch die präventive Kontrolle 
von genehmigungsbedürftigen Vorhaben 
in einem Genehmigungsverfahren. Die 
Vorschriften der Bauordnung schützen 
dieses Interesse, indem sie die Ausführung 
so lange verbieten, wie dem Bauherrn die  
erforderliche Baugenehmigung nicht vor- 
liegt. 
Zur Wahrung dieses öffentlichen Interesses 
an der Ordnungsfunktion des Baugeneh-
migungsverfahrens ist unabdingbar, dass 
das Genehmigungserfordernis unbedingt 
beachtet wird und Verstöße ausnahmslos 
und sofort sanktioniert werden. 
Hinter dieses Allgemeininteresse müssen 
die Belange des das formelle Baurecht 
übertretenden Bauherrn zurücktreten. 
Es gilt zu verhindern, dass die Ordnungs-
funktion des formellen Baurechts infrage 
gestellt wird und dass ein gesetzwidriges 
Handeln gegenüber dem gesetzeskonfor-
men Handeln Vorteile bringt, was von der 
Allgemeinheit nicht hingenommen werden 
kann. 

Im Übrigen entspricht es ständiger Recht-
sprechung, dass die sofortige Beseitigung 
baurechtswidriger Zustände im überwie-
genden öffentlichen Interesse liegt. 
Es ist zu befürchten, dass durch den bau- 
rechtswidrigen Zustand (hier: fehlende 
Rettungswege und Rauchwarnmelder) im 
Brandfall eine konkrete Gefahr für Leben 
und Gesundheit von Personen besteht. 
Durch die fehlenden Rauchwarnmelder  
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Durch die Anordnung der sofortigen Voll- 
ziehung ist die aufschiebende Wirkung 
einer evtl. einzulegenden Klage aufge-
hoben. Die aufschiebende Wirkung kann 
auf Antrag durch das Verwaltungsgericht 
Düsseldorf, Düsseldorf, ganz oder teilweise 
wiederhergestellt werden. 

Duisburg, den 26. Juni 2024

Der Oberbürgermeister 
Im Auftrag

von der Eltz

Auskunft erteilt:
Frau Preisler
Tel.-Nr.: 0170 1146216

Bekanntmachung über die öffentliche 
Beteiligung im Rahmen der Umset-
zung der EU-Umgebungslärmrichtlinie 
gemäß § 47d Abs. 3 BImSchG für den 
Lärmaktionsplan der 4. Stufe

Die Stadt Duisburg ist als zuständige Be- 
hörde nach § 47d des BImSchG dazu ver- 
pflichtet einen Lärmaktionsplan gemäß 
EU-Umgebungslärmrichtlinie aufzustellen 
und die Öffentlichkeit zu beteiligen. 

Ziel und Zweck des Lärmaktionsplans ist 
es, schädliche Auswirkungen und Beläs-
tigungen durch den Umgebungslärm zu 
verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu 
vermindern. Ziel dieser Pläne ist es auch, 
ruhige Gebiete gegen eine Zunahme des 
Lärms zu schützen.

Der Entwurf des Lärmaktionsplans der  
4. Stufe kann in der Zeit vom 15.07.2024 
bis 15.08.2024 einschließlich im Internet 
unter 

https://beteiligung.nrw.de/portal/Duisburg 

könnte ein Brand erst zeitverzögert fest- 
gestellt werden. Durch die fehlenden Ret-
tungswege wird die Rettung von Personen, 
die sich in dem betroffenen Raum aufhal-
ten, erschwert. 

Die sofortige Vollziehung ist anzuordnen, 
weil andernfalls während der Dauer des 
Rechtsbehelfsverfahrens mit dem Eintritt 
der oben geschilderten Gefahrensituation 
zu rechnen ist.
Das Interesse des Einzelnen zunächst alle 
Rechtsmittel auszuschöpfen, muss im Hin-
blick auf diese Gefahr zurücktreten.

Ich weise darauf hin, dass nach § 57 Abs. 3 
VwVG NRW die Androhung und die Fest-
setzung von Zwangsmitteln so oft wieder-
holt und gewechselt werden kann, bis die 
Verpflichtung erfüllt ist.

Das auf Grund eines festgestellten Ver-
stoßes gegen diese Ordnungsverfügung 
festzusetzende Zwangsgeld wird gem.  
§ 60 Abs. 3 VwVG NRW auch dann noch 
beigetrieben, wenn der Forderung nach 
erstmaliger Zwangsgeldfestsetzung Folge 
geleistet wird.

Begründung der Anordnung des un- 
mittelbaren Zwangs:

Gemäß § 57 Abs. 1 VwVG NRW sind 
Zwangsmittel
1.	 Ersatzvornahme (§ 59), 
2.	 Zwangsgeld (§ 60), 
3.	 �Unmittelbarer Zwangs (§ 62 ein-

schließlich Zwangsräumung (§ 62a).

Gemäß § 62 Absatz 1 VwVG NRW kann 
die Vollzugsbehörde unmittelbaren Zwang 
anwenden, wenn andere Zwangsmittel 
nicht in Betracht kommen oder keinen Er-
folg versprechen oder unzweckmäßig sind. 
Für die Art und Weise der Anwendung un- 
mittelbaren Zwanges gelten die  
§§ 66 bis 75.

Gemäß § 62a Absatz 1 VwVG NRW hat der 
Vollstreckungsschuldner eine unbewegliche 
Sache, einen Raum oder ein Schiff heraus-
zugeben, zu überlassen oder zu räumen, 
so kann er aus dem Besitz gesetzt werden. 
Der Zeitpunkt der Zwangsräumung soll dem  
Vollstreckungsschuldner angemessene Zeit 
vorher mitgeteilt werden.

Der unmittelbare Zwang in Form von 
Zwangsräumung, Schließung und Versieg-
lung ist anzudrohen, weil die Zwangsmittel 
der Ersatzvornahme und des Zwangsgeldes 
nicht in Betracht kommen bzw. keinen Er- 
folg versprechen.
Die Aufgabe einer Nutzung kann nicht 
durch Ersatzvornahme erfolgen. Auch ein 
Zwangsgeld ist nicht erfolgsversprechend, 
da davon ausgegangen werden muss, dass 
die Festsetzung und Vollstreckung eines 
Zwangsgeldes am zum Teil unbekannten 
Nutzerkreis scheitern würde. Der angedroh- 
te unmittelbare Zwang hingegen kann im 
Wege des Sofortvollzuges angewendet 
werden, wenn bei Kontrollen Nutzer ange-
troffen werden. 
Hiermit verbundene Eingriffe sind in Hin-
blick auf die Verhütung der dringenden 
Gefahr für Leben und Gesundheit der 
Nutzer erforderlich und angemessen. Dies 
kann bei Zuwiderhandlung gegen die Nut- 
zungsuntersagung nur durch zeitnahe Be-
endigung der Nutzung erreicht werden.

Begründung der Bekanntgabe als All- 
gemeinverfügung:

Die Anordnungen unter Ziffern 1 bis 3 er- 
folgen als Allgemeinverfügung gem. § 35 
Satz 2 VwVfG, da das verfügte Wohn- und 
Aufenthaltsverbot allgemeine Wirkung 
entfaltet und der betroffene Personenkreis 
nicht abschließend ermittelt werden kann. 
Die vom Ordnungsamt angetroffenen Per- 
sonen sind beispielsweise nicht in dem 
Gebäude gemeldet. Eine Nutzung durch 
weitere nicht gemeldete Personen kann 
nicht ausgeschlossen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
erhoben werden. Die Klage ist bei dem 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Düsseldorf, 
zu erheben.  

Falls die Frist durch das Verschulden eines 
von Ihnen Bevollmächtigten versäumt wer-
den sollte, so würde dessen Verschulden 
Ihnen zugerechnet werden.
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eingesehen werden. Zusätzlich wird der 
Lärmaktionsplan in folgender Dienststelle 
montags bis donnerstags von 8:00 bis 
12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:00 Uhr 
sowie freitags von 8:00 bis 14:00 Uhr 
öffentlich ausgelegt: 

Amt für Stadtentwicklung und 
Projektmanagement
Stadthaus
Friedrich-Albert-Lange-Platz 7
Eingang Moselstraße
47051 Duisburg
Kontaktdaten:
Tel.-Nr. 0203 283 3626
E-Mail: verkehrslaerm@stadt-duisburg.de

Bei Bedarf können zusätzliche Termine im 
Stadthaus unter den oben aufgeführten 
Kontaktdaten innerhalb der Veröffentli-
chungsfrist individuell vereinbart werden.

Auskünfte können zweckmäßigerweise  
telefonisch montags bis donnerstags von 
8:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 
16:00 Uhr sowie freitags von 8:00 bis 
14:00 Uhr unter den oben aufgeführten 
Kontaktdaten oder im Stadthaus nach vor-
heriger Terminabsprache erteilt werden.

Während der Öffentlichkeitsbeteiligung 
können Stellungnahmen beim Oberbürger- 
meister der Stadt Duisburg, zweckmäßi-
gerweise beim Amt für Stadtentwicklung 
und Projektmanagement unter den oben 
aufgeführten Kontaktdaten, abgegeben 
werden. Stellungnahmen, die nicht recht-
zeitig abgegeben werden, können bei der 
Beschlussfassung über den Lärmaktions-
plan nicht berücksichtigt werden.

Duisburg, den 2. Juli 2024

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Kupsch
Stellvertretender Amtsleiter 

Auskunft erteilen: 
Frau Hagenbuck
Tel.-Nr.: 0203 283-3557
Herr Riedel
Tel.-Nr.: 0203 283-3271
Herr Schommer
Tel.-Nr.: 0203 283-3626
verkehrslaerm@stadt-duisburg.de

Gemäß Datenschutz-Grundverordnung 
wird darauf hingewiesen, dass personen-
bezogene Daten in den abgegebenen Stel-
lungnahmen zum Zweck der Abwägung 
nach dem Baugesetzbuch erhoben und 
gespeichert werden.
Weitere Informationen sowie Hinweise  
zum Datenschutz finden Sie unter  
https://www.duisburg.de/datenschutz.

Bekanntmachung einer Fundsachenver- 
steigerung

Im Auftrag der Stadt Duisburg, Bezirksver-
waltung Süd, Bürger-Service, werden

ab Donnerstag, den 29. August 2024  
ab 19:00 Uhr
unter www.fundus.eu  
(sonderauktionen.net)

Fahrräder, Handys und sonstige Fundsachen  
öffentlich meistbietend im Rahmen einer 
10-tägigen Fundsacheninternetauktion 
versteigert.

Die Fundsachen können ab dem 01. August 
2024 unter www.fundus.eu besichtigt wer- 
den.

Eigentumsansprüche können bis zum  
23. August 2024 bei der Bezirksverwaltung  
Süd, Bürger-Service, Erdgeschoss, Sittards- 
berger Allee 14, 47249 Duisburg geltend 
gemacht werden.

Duisburg, den 3. Juli 2024

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Frost
Leiter Amt für bezirkliche Angelegenheiten

Auskunft erteilt:
Herr Gelhaus
Tel.-Nr.: 0203 283-7117
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Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Das Sparkassenbuch Nr. 3202298745  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 6. Juni 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3239044815  
(alt 139044812) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 6. Juni 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 4200977272  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 7. Juni 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 3203026491, 
3203026483 der Sparkasse Duisburg  
wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 7. Juni 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3227102468 (alt 
127102465) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 13. Juni 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3268040676  
(alt 168040673) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 14. Juni 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202880419  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 14. Juni 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202812644  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 21. Juni 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 4201241322 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 26. Juni 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3246027753 (alt 
146027750) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 26. Juni 2024

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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